
N O V E M B E R  2 0 2 4

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

seit Bestehen des europäischen Binnenmarkts nimmt die EU Einfluss 
auf unser Berufsrecht in Deutschland. Ob Berufsqualifikations- oder 
Verhältnismäßigkeitsrichtlinie – die EU setzt den Rechtsrahmen für 
unsere Dienstleistungs- und Niederlassungsfreiheit. Dabei geraten 
die zentralen Säulen und Strukturen unseres Berufs immer wieder 
unter Beschuss oder werden infrage gestellt.

So plant die neu gewählte EU-Kommission, mit einer neuen Binnen-
marktstrategie und einem Rechtsakt „zur Vermeidung von Hinder-
nissen im Binnenmarkt“ grenzüberschreitende Dienstleistungen zu 
fördern. Das erinnert stark an EU-Vorhaben aus der Vergangenheit, 
wie die Notifizierungsrichtlinie und die elektronische Dienstleis
tungskarte. Beide Vorhaben hätten massiv in die Gesetzgebungs-
kompetenz der Mitgliedstaaten eingegriffen und konnten zum Glück 
verhindert werden. 

Doch die Versuche der Einflussnahme aus Europa gehen weiter. 
Im Juli dieses Jahres hat der Generalanwalt des EuGH das Fremd-
besitzverbot im Berufsrecht der Rechtsanwälte als „inkohärent“ 
eingestuft. Die Schlussanträge geben zwar Hoffnung, dass der 
EuGH sich für eine Beschränkung des Einflusses berufsfremder 
Investoren ausspricht und den Mitgliedstaaten Ermessensspielraum 
einräumt. Wie die Entscheidung aber tatsächlich ausfällt, müssen 
wir abwarten. Die Einschätzung hat das Potenzial, das bisherige 
Regulierungsgefüge der Freien Berufe grundlegend zu verändern und 
die berufliche Unabhängigkeit ins Wanken zu bringen. Denn bisher 
garantiert das Fremdbesitzverbot die Unabhängigkeit und Integrität 
der freiberuflichen Dienstleistung und sichert die hohe Qualität der 
Steuerberatung.

Daher machen wir gleich zu Beginn der neuen Legislatur klar: Das 
Berufsrecht und die hohe Qualität der deutschen Steuerberatung 
sind nicht verhandelbar. Ein One-size-fits-all-Ansatz passt bei der 
Vielzahl der Berufe in der EU nun einmal nicht. Zudem untergräbt die 
EU-Kommission immer wieder unser Berufsgeheimnis. So wird bei 
verschiedenen Gesetzgebungsverfahren durch die uneinheitliche und 
ungenaue Übersetzung des Begriffs „legal professional privilege“ 
nur die Verschwiegenheitspflicht der Anwälte geschützt – unsere 
allerdings nicht. Und das, obwohl wir als Organ der Steuerrechtspflege 
teilweise identische Tätigkeiten ausüben und einem vergleichbaren 
Berufsrecht unterliegen. Solche Ungleichbehandlungen beider Be-
rufsgruppen werden wir nicht hinnehmen. Die EU-Kommission muss 
den deutschen Berufsstand endlich als Rechtsberuf anerkennen.

Erste Schritte in die richtige Richtung gibt es bereits: In einem 
belgischen Fall zur DAC-6-Richtlinie schützte der EuGH auch das 
Berufsgeheimnis anderer Berufe, die wie Rechtsanwälte von Rechts 
wegen zur Vertretung vor Gericht befugt sind, und befreite sie 
von der Meldepflicht. Auch die zuständige EuGH-Generalanwältin 
spricht sich für den Schutz des Berufsgeheimnisses aus, soweit 
Steuerberater nach dem jeweiligen nationalen Recht als unabhän-
gige Organe der Rechtspflege den Rechtsanwälten gleichgestellt 
und somit zur Rechtsberatung und gerichtlichen Vertretung von 
Mandanten befugt sind.

Wir appellieren an die Entscheidungsträger in Brüssel: Schützen Sie 
die zentralen Säulen und Strukturen unseres Berufsstands. Denn für 
den EU-Binnenmarkt brauchen wir eine stabile Wirtschaft und für 
eine stabile Wirtschaft brauchen wir starke Steuerberatung.

Ihr Hartmut Schwab

Der Einfluss Europas  
auf das deutsche Berufsrecht

Prof. Dr. Hartmut Schwab
Präsident der BStBK
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Registrierungspflicht im elektronischen Meldeportal „goAML“

Steuerberaterplattform: Anbindung an das Unternehmensregister

Bereits seit dem 1. Januar 2024 müssen sich 
alle Steuerberater*innen beim von der Fi-
nancial Intelligent Unit (FIU) betriebenen 
elektronischen Meldeportal „goAML“ regis-
trieren und geldwäscherechtlich relevante 
Verdachtsfälle vorrangig über dieses Portal 
melden. Die Registrierungspflicht gilt dabei 
unabhängig von der Abgabe einer solchen 
Verdachtsmeldung und stellt auch eine be-
rufsrechtliche Pflicht dar.
 
Erfreulicherweise vereinfachte die FIU zwi-
schenzeitlich das Registrierungsverfahren: 
So ist es mittlerweile nicht mehr erforderlich, 
Dokumente zur Feststellung der Identität 
oder Berufsträgereigenschaft hochzuladen. 

Die FIU gleicht die bei der Registrierung 
getätigten Angaben selbstständig mit dem 
Amtlichen Steuerberaterverzeichnis ab. Ak-
tuell müssen sich aber noch die einzelnen 
Berufsträger*innen als natürliche Personen 
jeweils gesondert registrieren. Eine Regis-
trierung von Berufsausübungsgesellschaften 
(BAG) ist bei Neuregistrierungen nicht mehr 
vorgesehen. In ihrer Eingabe vom 10. Okto-
ber 2024 fordert die BStBK daher den Ge-
setzgeber auf, das Geldwäschegesetz (GwG) 
dahingehend zu ändern, dass zukünftig die 
BAG und nicht mehr die ausschließlich für 
sie tätigen angestellten Berufsträger*innen 
sowie Gesellschafter*innen dem Verpflichte-
tenkreis zugerechnet werden. Die im Sommer 

2024 verabschiedete EU-Geldwäsche-Verord-
nung sieht ab 2027 ohnehin eine entspre-
chende Verpflichtung der BAG vor.

Das Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz 
(FKBG) sieht vor, Verstöße gegen die Regis-
trierungspflicht ab dem 1. Januar 2025 mit 
einem Bußgeld zu bewehren. Bei vorsätz-
licher Begehung sieht das Gesetz Geldbu-
ßen bis zu 150.000 Euro, im Übrigen bis zu 
100.000 Euro vor.

Soweit nicht bereits erfolgt, 
sollten Steuerberater*innen sich 
umgehend unter https://goaml.
fiu.bund.de registrieren.

Steuerberater*innen können sich seit dem 
10. Oktober 2024 über die mit der Steuer-
beraterplattform geschaffene Steuerberater
identität beim Unternehmensregister identi-
fizieren. So können sie beim Einreichen von 
Unterlagen die bereits vorhandene digitale 
Identität nutzen. Hierfür setzte sich die 
BStBK in Stellungnahmen, Eingaben sowie 
diversen Gesprächen mit dem BMJ und dem 
Bundesanzeiger ein und konnte erreichen, 

dass die Steuerberaterplattform erstmals 
an ein öffentliches Register angebunden ist. 
Das erleichtert den Prozess enorm, denn 
aufgrund des am 1. August 2022 in Kraft ge-
tretenen Gesetzes zur Umsetzung der Digita-
lisierungsrichtlinie (DiRUG) besteht für das 
Einreichen von Rechnungslegungsunterlagen 
und Unternehmensberichten zum Unterneh-
mensregister eine Pflicht zur Identitätsprü-
fung der Einreichenden. 

Fast der gesamte Berufsstand hat sich schon 
auf der Steuerberaterplattform registriert 
und das besondere elektronische Steuerbe-
raterpostfach (beSt) aktiviert. Wer dies noch 
nicht getan hat, kann dazu die BStBK-Service-
seiten unter https://steuerberaterplattform-
bstbk.de oder den Terminservice zur persön-
lichen Registrierungsunterstützung unter  
https://steuerberaterplattformbstbk.de/ 
kontakt nutzen.

Am 23. Oktober 2024 fand die Kick-off-Ver-
anstaltung zur Einführung der „Vollmachts
datenbank in der Sozialversicherung“ in Berlin 
statt. Erst am Freitag zuvor ließ der Bundesrat 
das Bürokratieentlastungsgesetz IV passieren 
und ebnete damit den Weg für die von der 
BStBK konzipierte und initiierte Innovation. 
Trotz anfänglicher Zweifel einzelner Sozialver

Kick-off-Veranstaltung zur „Vollmachts
datenbank in der Sozialversicherung“

B E R U F S R E C H T

D I G I TA L I S I E R U N G

B E R U F S R E C H T

Die Teilnehmer*innen der Kick-off-Veranstaltung 

sicherungsträger konnte die BStBK ihr Vor-
haben durchsetzen und ist nach dem vierten 
Buch des Sozialgesetzbuchs federführend für 
die Erstellung der Gemeinsamen Grundsätze 
zur Umsetzung der Datenbank zuständig. 

BStBK-Präsidialmitglied Karl-Heinz Bonjean  
begrüßte Vertreter*innen aller an der Lohn

abrechnung beteiligten Sozialversicherungs-
träger sowie der Bundesvereinigung der Ar-
beitgeberverbände, des BMF und des BMAS 
zum Kick-off. Denn bevor die Datenbank 
starten kann, müssen alle Beteiligten bspw. 
technische Detailfragen, die Datensätze und 
-formate festlegen. Hierfür möchte die BStBK 
alle Akteure frühzeitig einbinden und offene 
Fragen klären. 

Bis zum 1. Januar 2028 verbleibt der BStBK 
hinreichend Zeit, die notwendigen Schritte 
für den Aufbau einer zunächst optionalen 
und ab dem 1. Januar 2030 dann obligato-
rischen Vollmachtsdatenbank einzuleiten. 
Anders als bei der steuerlichen Vollmachts-
datenbank soll hier eine Generalvollmacht 
hinterlegt werden. Das spart nicht nur Zeit, 
sondern auch einen erheblichen administra-
tiven Aufwand bei Steuerberatern, Mandant-
schaft und Sozialversicherungsträgern. Das 
Engagement der BStBK hat sich also gelohnt.
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Save the date: DWS-Symposium 2024
Am 2. Dezember 2024 lädt das Deutsche wis-
senschaftliche Institut der Steuerberater e.V. 
(DWS-Institut) zum Symposium „Gefährdung 
des Steuervollzugs durch kumulierende 
Bürokratielasten“ nach Berlin ein. Interes-
sierte können die Veranstaltung vor Ort oder 
im Livestream verfolgen.

Privatpersonen, Unternehmen, die steuerbera
tenden Berufe und die Finanzverwaltung sehen 
sich zunehmend mit einer wachsenden Flut 
von bürokratischen Anforderungen konfron-

tiert. Denn Melde-, Berichts- und Dokumenta-
tionspflichten werden stetig ausgeweitet bzw. 
neu geschaffen. Diese Entwicklung gefährdet 
nicht nur den gleichmäßigen Steuervollzug, 
sondern belastet auch Steuerpflichtige und 
ihre Berater*innen. Das hat weitreichende ne-
gative Folgen für die Rechtssicherheit sowie 
die Erfüllung gesetzlicher Pflichten und ge-
fährdet den Standort Deutschland. 

Was genau sind die Herausforderungen? 
Wo ist die Überforderung durch Bürokra-

tielasten besonders spürbar? Wie können 
diese Bürokratielasten verringert und der 
Steuervollzug effizienter gestaltet werden? 
Diese und weitere Fragen diskutieren re-
nommierte Expert*innen auf dem Podium 
des DWS-Symposiums. 

Weitere Informationen und 
Anmeldemöglichkeiten finden 
Sie unter https://tagung.bstbk.
de/dwssymposium2024

D W S - I N S T I T U T

Die BStBK veranstaltete am 10. Oktober 
2024 bereits zum sechsten Mal ihr Sympo-
sium „Lohn im Fokus“ mit dem Titel „Be-
triebsprüfung: Optimierungspotentiale in 
Lohnsteuer und Sozialversicherung“. Mehr 
als 200 Gäste aus Politik, Berufsstand und 
Verwaltung nahmen an der hybriden Veran-
staltung teil.

BStBK-Präsidialmitglied Karl-Heinz Bonjean  
begrüßte die Teilnehmer*innen und hob 
in seiner Eröffnungsrede hervor, dass 
trotz aktueller Fortschritte in der Digita-
lisierung und beim Bürokratieabbau wei-
terhin großes Optimierungspotential bei 
Betriebsprüfungen bestehe. In Zeiten des 
Fachkräftemangels gelte es, insbesondere 
die Chancen der Digitalisierung und Ent-
bürokratisierung noch stärker zu nutzen. 
Besonders erfreulich sei aus Sicht des Be-
rufsstands die Einführung einer Vollmachts-
datenbank in der Sozialversicherung. Diese 
Neuerung werde den digitalen Austausch in 
der Lohnabrechnung deutlich vereinfachen 
und auch die Prüfprozesse beschleunigen.

F O K U S T H E M A  L O H N

Betriebsprüfung: Optimierungspotentiale in Lohnsteuer  
und Sozialversicherung

V. l. n. r.: Axel Jochim, Yvette Hennig, Daniela Karbe-Geßler, Mag. Alexandra 
Platzer, Alison Siefert, MdB Markus Herbrand und Karl-Heinz Bonjean

Hieran knüpfte Alison Siefert, Steuerberate-
rin und Vorstandsmitglied der Steuerberater-
kammer Niedersachsen, mit ihrem Impuls-
vortrag „7 Vorschläge zur Weiterentwicklung 
der Betriebsprüfung in der Lohnsteuer und 
Sozialversicherung“ an. Sie präsentierte 
dabei konkrete Ansätze zur Optimierung der 
Prüfverfahren aus Sicht des Berufsstands.

Einen weiteren möglichen Hebel, um die 
Betriebsprüfung zu verbessern, stellte Mag. 
Alexandra Platzer, Steuerberaterin aus 
Wien, in ihrem Vortrag „Nur eine Prüfung 
im Lohn? – Ein Blick nach Österreich“ vor. 
Sie erörterte, wie die einheitliche Prüfung 
für Sozialversicherung und Lohnsteuer be-
reits in Österreich gelebt wird, und verglich 
die Prüfungspraktiken zwischen Deutsch-
land und Österreich.

Unter der Moderation von Daniela Karbe-
Geßler, Leiterin Steuerrecht und Steuerpo-
litik beim Bund der Steuerzahler Deutsch-
land e. V., debattierten die Referent*innen 
auf dem Podium mit MdB Markus Herbrand, 

Steuerberater und Mitglied der FDP-Fraktion 
im Deutschen Bundestag, Axel Jochim, Lei-
ter des Betriebsprüfungsdienstes der DRV 
Bund, sowie Yvette Hennig, Referentin im 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 
über die Digitalisierung und Harmonisie-
rung von Betriebsprüfungen.

Auch die Teilnehmer*innen vor Ort und im 
Livestream beteiligten sich an der lebhaften 
Debatte insbesondere rund um den Einsatz 
von künstlicher Intelligenz in der Prüfung, 
Steuerberater als Compliance-Faktor sowie 
die Übernahme des österreichischen Vor-
bilds nur einer Prüfung. Einigkeit bestand 
darin, dass die Digitalisierung der Prüfpro-
zesse auf dem richtigen Weg sei und künf-
tig Prüfungen gänzlich ohne Medienbrüche 
stattfinden sollten. 

Für Interessierte, die nicht 
vor Ort oder im Livestream 
teilnehmen konnten, steht ein 
Mitschnitt auf dem BStBK- 
YouTube-Kanal zur Verfügung.
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BStBK-Seminare: 

Live-Webinar
Int. Verrechnungspreise Ermittlung –
Dokumentation – Steuerliche Risiken  

12.11.2024

Update 2024: Aktuelle Entwicklungen 
im Internationalen Steuerrecht –

Rechtsänderungen, Rechtsprechung, 
Verwaltungsanweisungen 
14./15.11.2024 (Leipzig)

Live-Webinar
Talente begeistern – Strategien  

für die Nachwuchsgewinnung  
in Steuerkanzleien 

22.11.2024 (Halbtagesseminar)

Live-Webinar
Immaterielle Werte (Marken & Techno-
logien) im Internationalen Steuerrecht 

26.11.2024 

Live-Webinar
Brennpunkte des Außensteuerrechts  

28.11.2024

Live-Webinar
Mobile Einkünftebezieher – Besteue-

rung von Künstlern, Sportlern und Influ-
encern im Internationalen Steuerrecht 

29.11.2024

 Informationen und Anmeldung unter 
https://seminare.bstbk.de
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11. INTERNATIONALER DEUTSCHER  
STEUERBERATERKONGRESS

Der 11. INTERNATIONALE DEUTSCHE STEUER
BERATERKONGRESS fand am 3. und 4. Ok-
tober 2024 in Split statt. Rund 120 Steuer
berater*innen reisten an, um sich über aktuelle 
steuerliche Themen und rechtliche Rahmen
bedingungen in Kroatien zu informieren. 

Nach der Begrüßung durch BStBK-Präsident 
Prof. Dr. Hartmut Schwab führte BStBK-Vize-
präsident Volker Kaiser durch das Tagungspro-
gramm. Zu Beginn standen Grußworte von Ivan 
Čevizović, Präsident der Kroatischen Steuerbe-
raterkammer, und von Božidar Kutleša, Direktor 
der Steuerverwaltung im Finanzamt Kroatien, 
auf der Agenda. Der deutsche Botschafter in 
Kroatien, Dr. Christian Hellbach, begrüßte die 
Teilnehmer*innen mit einer Videobotschaft. 

Engagierte deutschsprachige Referent*innen 
aus den Bereichen der Rechts- und Steuerbe-

ratung, die in Kroatien leben und arbeiten, 
gaben einen umfassenden Einblick in die 
wichtigsten Bereiche, die für ein Engage
ment in Kroatien wichtig sind. Sie infor-
mierten über den Standort Kroatien, die 
Rahmenbedingungen für die Steuerbera-
tung, die Themen Arbeitsrecht, Steuerliches 
Verfahrensrecht sowie zum Handels- und 
Bilanzrecht. Auch die Bereiche Einkommen- 
und Körperschaftsteuer, Arbeitnehmerent-
sendung, Immobilienrecht und deutsch- 
kroatische Erbschaften wurden präsentiert. 

Zwei Tage Fachprogramm wurden abgerun-
det durch ein abwechslungsreiches Begleit-
programm, das viel Gelegenheit für den 
persönlichen Austausch bot. Gleichzeitig 
konnten die Teilnehmer*innen die Stadt 
Split und die kroatische Küste kennenlernen.

K O N G R E S S E

Volker Kaiser, Ivan Čevizović, Prof. Dr. Hartmut Schwab  
und Božidar Kutleša

11. INTERNATIONALER DEUTSCHER STEUERBERATERKONGRESS 2024 in Split

19.10.2024
Stuttgarter Zeitung
 „Nicht noch so ein 
Verfahren wie bei Corona“

08.10.2024
Haufe online
„Darum gibt es mehr 
Syndikussteuerberater“

27.09.2024
Handelsblatt online
„Wirtschaft stellt sich 
gegen Steuerpläne der 
Regierung“

B S T B K  I N  D E N  M E D I E N
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https://www.facebook.com/Bundessteuerberaterkammer
https://www.linkedin.com/company/bundessteuerberaterkammer

